
Beschlüsse 
 

in der Gemeinderatssitzung der Gemeinde Gersdorf an der Feistritz 
vom 25.05.2020 

 
 
Ad 1)  Genehmigung des Sitzungsprotokolls der Gemeinderatssitzung vom 

08.05.2020 
 

Auf Antrag des Bürgermeisters genehmigt der Gemeinderat das Sitzungsprotokoll der 
Gemeinderatssitzung vom 08.05.2020 einstimmig. 

 
Ad 2) Kassenstärker – Anhebung der Höchstgrenze von € 550.000 (1/6) auf € 830.000 

(1/4) für das Haushaltsjahr 2020 – gemäß KAVO-Beschluss der Stmk. Landes-
regierung – Beratung und Beschlussfassung 

 

Auf Antrag von Bürgermeister Ing. Erich Prem beschließt der Gemeinderat einstimmig die 
Anhebung der Höchstgrenze des Kassenstärkers für das Haushaltsjahr 2020, gemäß KAVO-
Beschluss der Stmk. Landesregierung, von derzeit € 550.000,-- (1/6) auf € 830.000,-- (1/4), 
der „Summe Erträge des Ergebnisvoranschlages - Gesamthaushalt“, laut § 76 Abs. 2 lit 2 
Stmk. GemO. 

 
Ad 3) Zweckgebunde Rücklagen (Wasser, Müll und Abwasser) – 

Beratung und Beschlussfassung 
 

Der Gemeinderat beschließt auf Antrag von Bürgermeister Ing. Erich Prem einstimmig, die 
Bildung von Rücklagen für die Wasserversorgung in Höhe von € 52.466,73, für die 
Müllbeseitigung in Höhe von € 37.999,91 und für die Abwasserbeseitigung in Höhe von  
€ 31.159,73, somit insgesamt Rücklagen in Höhe von € 121.626,37 und diese zweckgebunden 
auf eigene Subkonten der Gemeinde zu buchen bzw. als Zahlungsmittelreserve zu 
hinterlegen. 

 
Ad 4) Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2019 – 
 Beratung und Beschlussfassung 
 

Auf Antrag von GR Ing. Karl Wilfinger, Obmann des Prüfungsausschusses beschließt der 
Gemeinderat einstimmig den Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2019, mit 
Einnahmen und Ausgaben in der Höhe von € 3.403.837,14 im Ordentlichen Haushalt 
(ausgeglichen) und mit Einnahmen in Höhe von € 1.324.260,29 und Ausgaben in Höhe von  
€ 1.495.644,71 im Außerordentlichen Haushalt, gemäß § 88 und 89 der Steiermärkischen 
Gemeindeordnung und erteilt den Rechnungslegern einstimmig die Entlastung. 
Der Beschluss des Rechnungsabschlusses 2019 wird gemäß § 131 Stmk. Volksrechtegesetz 
für dringlich erklärt. 

 
 


